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Roundtable «Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz»
25.01.2024
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Herzlich willkommen!
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Programm

• Intro «Gesetzliche Grundlagen»

• Gruppen-Workshops: Arbeitssicherheit & 
Gesundheitsschutz
• im Boulderbau

• im Routenbau (2 Gruppen)

• im Kurswesen

• Mittagessen

• Fortsetzung Gruppen-Workshops

• Präsentation der Workshop-Ergebnisse

• Outro «Branchenlösung?» und Empfehlung
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Intro: Gesetzliche Grundlagen
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UVG, VUV & ArGV 3

Allgemeine Pflichten

• Art. 82 Abs. 1, Art. 83 Abs. 2 UVG (Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung; SR 832.20)

• Art. 3–10, Art. 11 a–g VUV (Verordnung über die 
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten; SR 
832.30)

• Art. 3–9 ArGV 3 (Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz; SR 
822.113)

Im Rahmen der allgemeinen Pflichten ermitteln alle
Arbeitgeber die in ihren Betrieben auftretenden
Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmenden und treffen die erforderlichen
Schutzmassnahmen und Anordnungen nach anerkannten
Regeln der Technik.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2553_2553_2553/de
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EKAS-Richtlinie 6508

• EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit

• 6508: Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und 
anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie)

• Die Betriebe müssen Spezialisten beiziehen, wenn dies 
zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden und für 
ihre Sicherheit erforderlich ist. 

• Die EKAS-Richtlinie 6508 konkretisiert die Beizugspflicht
und die Massnahmen zur Förderung der systemorientierten 
Prävention von Berufsunfällen und Berufskrankheiten 
(Arbeitssicherheit) sowie des Gesundheitsschutzes. Sie 
verändert den Geltungsbereich der VUV nicht.

https://www.ekas.ch/index-de.php?frameset=1
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Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der 
Arbeitssicherheit

Der Arbeitgeber zieht Spezialisten der Arbeitssicherheit 
bei,

• wenn in seinem Betrieb besondere Gefährdungen nach 
Anhang 1 auftreten

und

• wenn in seinem Betrieb das erforderliche Fachwissen 
(vgl. Anhang 4) zur Gewährleistung der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nicht 
vorhanden ist.
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Umsetzung I
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Umsetzung II
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Gruppen-Workshops



11

Leitfragen für die Gruppen-Workshops

1. Welches sind die in unseren Hallen auftretenden
Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit
unserer Mitarbeitenden? Wie ermitteln wir diese?

2. Welches sind die (nach anerkannten Regeln der 
Technik) erforderlichen Schutzmassnahmen und
Anordnungen, um die Sicherheit und Gesundheit
unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten?

3. Wie weisen wir die getroffenen Massnahmen (mit 
einfachen Mitteln) nach?

4. Wie regeln wir zweckmässig die Zuständigkeiten und
Abläufe betreffend Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz?

5. Wie belegen wir diese Organisation?
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Boulderbau

• Ablauf «Schraubtag»: Arbeitsbekleidung (PSA: Brille, Handschuhe, Arbeitsschuhe, 
Maske, Gehörschutz, Helm etc.); Abbau (Material, Arbeitsplatz vorbereiten, z.B. 
Flex); Leiter anstellen (Handling); Fallschutz bleibt frei (z.B. zu zweit arbeiten); 
Terminologie: «Erhöhtes Arbeiten in einer Fallzone» (Füsse gehen nicht über 3 m); 
Schwere Volumen (>25 kg) zu zweit handhaben, ev. gegen Absturz sichern; 
Aufräumen (wie tragen?, wie schwer beladen?); Absperren des Arbeitsbereichs auch 
ggü. anderen Routenbauer:innen; Wo Griffe holen?; Maschinenhandling; 
fachgerechtes Montieren der Griffe (wo/wie spaxen?); Testen (Sturzraum freihalten 
bis 2 m hinter letzten Griff; muss schon alles gespaxt sein?; Routenbauer:in macht 
nichts hinter Wand (birgt andere Gefahren...)

• Reinigung: Kenntnisse aller Substanzen; Lagerung der Substanzen (wie, wo etc.) 
gemäss Herstellerangaben; Lärm berücksichtigen; möglichst körperschonendes 
Verschieben der Lasten; PSA; Reinigung von Blöcken und Wänden (Absturzgefahr)

• Maschinen: Ausbildung bzgl. Akkus (feuerfeste Box); Meldepflicht bzgl. 
Vorkommnissen wie Runterfallen des Akkus; Hebebühne nicht im Brandabschnitt des 
Publikums parkieren (ev. kantonal unterschiedliche Vorschriften)

• Wichtig: Schulung der Mitarbeitenden

• Überbetriebliche Kurse durch Verband anbieten (z.B. Arbeiten auf der Leiter / 
Arbeiten mit dem Winkelschleifer etc.)
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Routenbau I

• Physische & psychische Belastungen

• Physisch: Absturzgefahr durch Routenbau am Seil / auf Hebebühne, 
Überlastungsschäden

• Schutzmassnahmen
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Handschuhe, Schuhwerk, Schutzbrille, Gehörschutz, 

Helm, Maske
• Tragen (wie viele kg? 23kg gem. Suva)
• Gefahrenbereich absperren (wie gross wenn am Seil, wie gross wenn auf der Bühne, etc.)
• Aufwärmen, Team-Setup vor dem Testen
• Waschen: Umgang mit Chemikalien, PSA, Instruktion
• Maschinen/Werkzeuge: Instruktion, Meldepflicht bei defekten Maschinen
• Regelmässiger Austausch über Sicherheitsthemen mit Mitarbeitenden, über Gefährdungen 

informieren, Weiterbilden/Schulen
• Wie viel soll/darf man im Rutenbau arbeiten? Ca. 40% aktiver Routenbau
• Ergänzend: Physio (Empfehlung, ev. Vorschrift); Trainingsmassnahmen (auf Arbeitszeit)

• Nachweis: Dokumentation, Bestätigung (Unterschrift), Weiterbildungsnachweis 
(einfache Excel-Liste)

• Zuständigkeiten und Abläufe: Risikobeurteilung; Risikoreduzierende Massnahmen; 
Routenbauleitung (Vorgesetzte:r); Tagesleitung (wenn nötig)

• Wie belegen wir diese Organisation: Sicherheitssystem, Arbeitsplan
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Routenbau II

• Wie sichern beim Routenbau (Redundanz); Wie 
absperren (optische/physische Barriere); PSA; 
Brandgefahr (Akkus); Schwangerschaft; 
Notfallkonzept; Schulung/Weiterbildung

• Best-practice / Empfehlung formulieren, die in 
Betrieben leicht umgesetzt werden können? (auch für 
Arbeiten hinter der Wand); indiv. Lösungen sollen 
weiterhin möglich sein; Checkliste(n) für alle wären 
hilfreich

• Gefährdungen sind +/- dieselben, unterschiedliche 
Massnahmen sollten möglich sein
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Kurswesen

• Gefahren: Aufhalten im Sturzraum (enge 
Schulungsbereiche, Sturzraum Routen; Spotten?); 
Rechtliche Gefahren (Sorgfaltspflicht; Kinderkurse; 
Gefährdung von oder durch Dritte; Übergriffsituationen); 
Absturzgefahr (Boden verlassen?; sonstige 
Verletzungsgefahr (durch Selbstüberschätzung; 
Demonstrationen; Ausrüstung/PSA)

• Regeln und Technik: Boulder- und Kletterregeln; 
Handbuch; Ethik-Charta Swiss Olympic; 
Bedienungsanleitungen Material

• Nachweisen der Massnahmen: Stellenbeschriebe; 
Konzepte; Prozesse; Leitfäden; Branchenkonzept

• Regelung: Branchenlösung vs. Empfehlungen vom VSBK; 
AV; Betriebskonzept; Jahresagenda

• Organisation belegen: GL od. SiBe, Protokolle, Konzepte
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Kurswesen – Mindmap (siehe beil. PDF)
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Outro: Branchenlösung? und
Empfehlung
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Branchenlösung: Was ist das?

Eine Branchenlösung stellt den Unternehmen ein
branchenspezifisches Sicherheitssystem (Handbuch) und
Checklisten zur Verfügung, stellt den Zugang zu
Spezialisten der Arbeitssicherheit sicher und bietet
Schulungen und andere Dienstleistungen an

Branchenlösung 49 von Arbeitssicherheit Schweiz

https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/sites/default/files/content/arbeitssicherheit_schweiz.mp4
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Kosten Mitgliedschaft Arbeitssicherheit Schweiz

• Eine kollektive Mitgliedschaft VSBK ist aus rechtlichen
Gründen nicht möglich

• Sobald Angestellten ein Lohn ausbezahlt wird, muss
jeder Hallenbetreiber die EKAS-Richtlinie 6508 
umsetzen

• Individuelle Mitgliedschaft bei Arbeitssicherheit
Schweiz gewährleistet Umsetzung EKAS-Richtlinie
6508 inkl. ASA-Beizug (siehe Handout)
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Rechenbeispiel bei einem Standort

• Wiederkehrende Kosten
• Jahresbeitrag CHF 160.–

• Jährliche Erhaltungskosten Bücher CHF 264.–

• Total wiederkehrende Kosten CHF 424.–

• Einmalige Kosten
• Modulbuchvorlage SIBE CHF 620.– (Pflicht)

• Modulbuchvorlage Sportanlagen CHF 700.– (Pflicht, Fachbereich
wählbar*)

• Total einmalige Kosten CHF 1'320.–

* je weiterer Standort ein zusätzlicher Fachbereich; Aktionspaket möglich

https://arbeitssicherheitschweiz.ch/de/angebote/branchenloesung/handbuch-sibe
https://arbeitssicherheitschweiz.ch/de/angebote/branchenloesung/sportanlagen
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Empfehlung des Roundtables an den Vorstand

Der Roundtable «Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz» 
vom 25.1.24 empfiehlt dem VSBK-Vorstand,

• die bereits tätige Arbeitsgruppe (AG) «Boulder-
/Routenbau» mit der Erarbeitung einer Best-Practice-
Empfehlung hinsichtlich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz im Boulder-/Routenbau zu 
beauftragen und

• diese Best-Practice-Empfehlung der GV 2024 vom 18. 
September zur Genehmigung zu unterbreiten.
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Vielen Dank!
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Backup: Gesetzliche Grundlagen
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EKAS-Sicherheitskonzept: Gesetzliche Grundlagen I

Quelle: Magazin Arbeitssicherheit 
Schweiz, März 2019, S. 17

https://arbeitssicherheitschweiz.ch/sites/default/files/content/magazin/pdfs/magazin_1-19_0.pdf
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EKAS-Sicherheitskonzept: Gesetzliche Grundlagen II

Quelle: Magazin Arbeitssicherheit 
Schweiz, März 2019, S. 17

https://arbeitssicherheitschweiz.ch/sites/default/files/content/magazin/pdfs/magazin_1-19_0.pdf

